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Artikel 6 

Unbeschadet der künftigen Entwicklungen der Rechtsprechung werden die Bestimmungen dieses 
Abkommens, soweit sie mit den entsprechenden Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und des Vertrags über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl sowie der aufgrund dieser beiden Verträge erlassenen Rechtsakte in 
ihrem wesentlichen Gehalt identisch sind, bei ihrer Durchführung und Anwendung im Einklang mit den 
einschlägigen Entscheidungen ausgelegt, die der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften vor dem 
Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens erlassen hat. 


